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1 Ausgangslage 

Der Wald spielt eine zentrale Rolle für die Förderung und Erhaltung der Biodiversität in der 
Schweiz (Imesch et al. 2015). Im Waldbericht 2015 (Rigling und Schaffer 2015) wird geschätzt, 
dass "rund 40 Prozent aller in der Schweiz vorkommenden Arten […] auf den Wald angewiesen 
[sind]". Zudem sind nach Bütler et al. (2007) "mindestens 25% der waldtypischen Arten […] auf 
Totholz und Habitatbäume angewiesen oder hängen von deren Existenz ab". 

Derzeit sind rund 9% aller Waldarten gefährdet (Rigling und Schaffer 2015) und fast die Hälfte der 
holzbewohnenden Käferarten sind bedroht (BAFU 2017). Hauptursachen sind die ökologischen 
Defizite der Schweizer Wälder, welche unzureichende Mengen und Qualitäten an Alt- und Totholz, 
Mangel an alten Bäumen und Fehlen der Zerfallsphase aufweisen (BAFU 2017). 

Die Vollzugshilfe zur Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt im Schweizer Wald 
(Imesch et al. 2015), welche klare und spezifische Zielvorgaben und Vollzugsanweisungen für die 
Erhaltung der Biodiversität im Wald festlegt, bezeichnet als Hauptinstrumente für die Förderung 
von Alt- und Totholz die Einrichtung von Waldreservaten, Altholzinseln und Habitatbäumen. 

Als nationales Handlungsziel bis 2030 im Massnahmenbereich 2: Förderung von Alt- und Totholz 
(Imesch et al. 2015) strebt der Bund 3-5 Habitatbäume pro Hektare an (ausserhalb des 
Schutzwaldes, bestehenden Waldreservaten und anderen Biodiversitätsförderflächen). Auf der 
Gesamtwaldfläche im Kanton Graubünden (ca. 210'000 ha) entsprechen diese Ziele über einer 
Million Habitatbäumen, bezogen auf die genannten Waldflächen (ca. 1/3) bis zu 400'000 
Habitatbäumen. 

Im vorliegenden Konzept werden das Vorgehen für eine langfristige Sicherung der Habitatbäume 
und deren Förderungsansatz im Kanton Graubünden definiert. Zudem soll eine Sensibilisierung 
und Motivation der Revierförster erfolgen, um wertvolle Habitatbäume zu schonen und 
aufzunehmen. 
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2 Habitatbäume und Vernetzungskorridore 

Vielfältige, totholzreiche Wälder sind eine Grundvoraussetzung für 
das langfristige Vorkommen von totholzabhängigen Organismen. 

Um xylobionte Arten1 wie zum Beispiel Vögel, Insekten, Säugetiere, 
Pilze, Moose und Flechten zu erhalten und zu fördern, sind drei 
ökologische Massnahmen notwendig (Abb. 1): Naturwaldreservate 
als Kernlebensräume, sowie Altholzinseln und Habitatbäume als 
kleinräumige Habitate welche Naturwaldreservate miteinander 
vernetzen (Lachat et al. 2019). 

 

 

 

 

2.1 Habitatbäume 

Habitatbäume (auch Biotopbäume genannt) sind lebende oder auch tote Bäume mit besonderen 
Habitatstrukturen (Kleinstlebensräume oder Mikrohabitate) wie Baumhöhlen, Rindentaschen, 
grossen Totholzästen, Epiphyten, Rissen, Spalten, Rindenverletzungen oder Stammfäule (Bütler et 
al. 2013). 

Gemäss Definition des Bundesamts für Umwelt (BAFU 2018) sollen Habitatbäume mindestens ein 
Baummikrohabitat oder einen minimalen BHD (Brusthöhendurchmesser, 50 cm für Laubbaumarten 
und 70 cm für Nadelbaumarten) aufweisen. 

Um eine einheitliche Aufnahme von Habitatbäumen zu ermöglich, haben Experten aus Europa 
einen Katalog der Baummikrohabitate erarbeitet (Bütler et al. 2020a, Anhang 1). 

Der Katalog ist strukturiert in 7 obere Grundformen basierend auf morphologischen Eigenschaften, 
die für die Biodiversität relevant sind: 

 Höhlen im weiteren Sinn 
 Stammverletzungen und freiliegendes Holz 
 Kronentotholz 
 Wucherungen 
 Feste und schleimige Pilzfruchtkörper 
 Epiphytische2, epixylische3 oder parasitische Strukturen 
 Ausflüsse 

Die 7 Grundformen werden in 15 Gruppen unterteilt, welche wiederum in 47 Typen eingeteilt 
werden (Bütler et al. 2020a, Anhang 1). 

                                                 
1 Xylobiont/saproxylischer Organismus: Art, die während mindestens eines Teils ihres Lebenszyklus auf 
Totholz oder alte Bäume angewiesen ist (Lachat et al. 2019). 
2 Bezeichnung für Organismen, die auf Pflanzen wachsen und leben (Kriebitzsch et al. 2013) 
3 Bezeichnung für Organismen, die auf Holz wachsen und leben (Kriebitzsch et al. 2013) 

Abbildung 1 Vernetzung zwischen 
Naturwaldreservaten, Altholzinseln und 

Habitatbäumen (Lachat et al. 2019) 
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2.2 Vernetzung von Lebensräumen 

Habitatbäume sind nicht nur selbständige kleinräumige Habitate, sie fördern auch den Austausch 
von Individuen zwischen Populationen (Lachat et al. 2019) (Abb. 1). 

Die Ansprüche bezüglich Habitatsvernetzung der mobilen und weniger mobilen Totholzarten 
unterscheiden sich stark und sind weniger bekannt. Heutzutage ist zum Beispiel die maximal 
überwindbare Distanz zwischen den Lebensräumen noch nicht bekannt (Lachat et al. 2019). 

Auch ohne artspezifische Angaben über die Ansprüche bezüglich Habitatsvernetzung sind gut 
verteilte Habitatbäume Schlüsselelemente in Fall von Lebensraumverlust oder fragmentierten 
Lokalvorkommen von Totholzarten (Lachat et al. 2019). 
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3 Förderung von Habitatbäumen in Kanton Graubünden 

Im Kanton Graubünden wurden bisher 51 Naturwaldreservate und 47 Altholzinseln mit einer 
Gesamtfläche von rund 7'000 ha eingerichtet (Stand Juni 2019). Um dieses ökologische Netzwerk 
zu vervollständigen, werden ab dem Jahr 2020 Habitatbäume gezielt gefördert. 

3.1 Kriterien zur Auswahl von Habitatbäumen 

Die Förderung von Habitatbäumen im Kanton Graubünden berücksichtigt, mit folgenden 
Unterschieden, grundsätzlich die Vorstellungen des Bundesamts für Umwelt (Kapitel 2.1): 

• Es werden nur lebende Habitatbäume finanziell unterstützt, tote Habitatbäume können 
jedoch erfasst werden 

• Ein Habitatbaum muss einen minimalen BHD und mindestens ein Baummikrohabitat 
aufweisen 

• Die minimal notwendigen BHD-Werte (Tab. 1) variieren je nach Baumart. Durch diese 
Anpassung sollen für die Biodiversität wertvolle Baumarten wie die Eiche zu Lasten der 
beiden häufigsten Baumarten im Kanton begünstigt werden (Fichte und Lärche) 

• Habitatbäume werden nur in Fokusflächen oder mit gesichertem Vorkommen von 
gefährdeten Arten (siehe Kap. 3.2) finanziell unterstützt 

 
Tabelle 1 Minimale Brusthöhendurchmesser nach Baumarten, x = minimaler BHD 

 BHDmin [cm] 

Baumart 
50 60 80 

Fichte und Lärche   X 

Übrige Laub- und Nadelhölzer  X  

Eiche X   

 

3.2 Räumliche Verteilung – Fokusflächen 

Habitatbäume dienen primär als Trittsteine für die Vernetzung zwischen Naturwaldreservaten und 
Altholzinseln. Das bedeutet, dass der Nutzen von Habitatbäumen nicht auf der ganzen Waldfläche 
im gleichen Ausmass gegeben ist. 

Aus diesem Grund werden Habitatbäume nur in vordefinierten Fokusflächen innerhalb des 
Waldareals gefördert. Die Fokusflächen werden periodisch aktualisiert und den Revierförstern zur 
Verfügung gestellt. 

Die Fokusflächen wurden anhand von GIS-Daten modelliert (Anhang 2) und bestehen aus: 

• Vernetzungskorridoren zwischen Naturwaldreservaten, potentiellen Naturwaldreservaten 
(nach WEP2018+), Altholzinseln und dem Schweizerischen Nationalpark mit einer 
maximalen Distanz von 5 km und einer Breite von 1 km 
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• Pufferzonen mit einem Abstand von 500 m rund um bestehende Reservate 
(Naturwaldreservate, Sonderwaldreservate, Altholzinseln, potentielle Naturwaldreservate 
nach WEP 2018+ und der Schweizerische Nationalpark) 

• Sonderwaldreservate 

Im Prinzip werden Habitatbäume nur in Fokusflächen unter Vertrag genommen. Habitatbäume, 
welche die Anforderungen an BHD und Mikrohabitate erfüllen oder auf welchen besonders 
schützenswerte oder gefährdete Waldzielarten vorkommen, können auch ausserhalb von 
Fokusflächen unter Vertrag genommen werden. Als Grundlage dient die Liste der National 
Prioritären Waldzielarten (BAFU 2019). 

In Naturwaldreservaten und Altholzinseln werden keine Habitatbäume unter Vertrag genommen, 
weil für die Flächen bereits Beiträge ausbezahlt wurden und ein allgemeiner Nutzungsverzicht gilt. 

Zwischen den Habitatbäumen wird kein minimaler Abstand vorgegeben. Es dürfen jedoch maximal 
5 Habitatbäume pro Hektare unter Vertrag genommen werden. Ist die Dichte höher, kann eine 
Altholzinsel eingerichtet werden (Mindestgrösse Altholzinsel beträgt 0.2 ha, Vertragslaufzeit 50 
Jahre). 

 

3.3 Erfassung und langfristige Sicherung  

Habitatbäume müssen langfristig und eigentümerverbindlich gesichert werden. 

Nach Vorgaben des Bundesamts für Umwelt (BAFU 2018) müssen Biotopbäume (wo immer 
möglich) bis zum Zerfall stehengelassen werden. Falls ein Biotopbaum gefällt werden muss 
(z.B. aus Sicherheitsgründen), ist der Waldeigentümer verpflichtet, diesen als liegendes Totholz im 
Bestand zu belassen. Zusätzlich ist ein lebender Habitatbaum als Ersatzbaum zu bezeichnen. 

Bei der Erfassung von Habitatbäumen, welche mit der Smartphone-Applikation HabiApp erfolgen 
muss (Kapitel 3.3.1), müssen mindestens die folgenden Informationen erfasst werden: 

 Koordinaten 
 Baumart 
 BHD 
 Vorhandene Baummikrohabitate, codiert nach dem Baummikrohabitate-Katalog (Bütler et 

al. 2020a, Anhang 1) 
 Fotos von Baummikrohabitaten 

Bei Habitatbäumen mit Zwiesel unterhalb 1.3 m Höhe gilt der gesamte Baum als ein Habitatbaum; 
erfasst wird der BHD vom grössten Stamm. 

 

3.3.1 HabiApp 

Die Habitatbäume müssen mit der Smartphone-Applikation HabiApp erfasst werden. Dazu ist eine 
ausführliche Anleitung erhältlich. 

In der Regel (siehe Kapitel 3.4 und 3.5) ist der Revierförster zuständig für das Erfassen von 
Habitatbäumen, die Erfassung kann aber auch durch AWN-Mitarbeiter erfolgen. 

HabiApp ist eine durch die HAFL (Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften) 
entwickelte Lösung, welche die Aufnahme von Felddaten wie Baumart, BHD, Lokalisierung, 
Baummikrohabitat und Fotos ermöglicht (WSL ohne Datum). Die erfassten Daten können über 
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eine Internetverbindung direkt mit einer Datenbank synchronisiert werden, welche durch die HAFL 
betrieben und durch das AWN verwaltet wird. 

Dank dieser Applikation wird die einheitliche Erfassung von Habitatbäumen ermöglicht und 
optimiert. 

Im Kanton Graubünden können alle Bäume mit Mikrohabitaten (auch unter der BHD-Schwelle) als 
Habitatbäume erfasst werden. Der Entscheid, ob ein Baum, der die Kriterien nicht erfüllt, 
ausnahmsweise dennoch unter Vertrag genommen wird, wird anschliessend gefällt. 

Die Kategorie Kandidatbäume in HabiApp ist für Bäume vorgesehen, welche aktuell weder die 
Anforderungen an BHD noch an vorhandene Mikrohabitate erfüllen, zukünftig jedoch als 
Habitatbäume gelten können. Diese Kategorie wird im Kanton Graubünden nicht verwendet. 

 

3.3.2 Erfassung von Habitatbäumen ausserhalb der Fokusflächen und ohne gefährdete Arten 

Bei der Ausscheidung von neuen Naturwaldreservaten und Altholzinseln werden die Fokusflächen 
(insbesondere die Vernetzungskorridore) einmal jährlich aktualisiert. 

Aus diesem Grund wird empfohlen, alle potentiellen Habitatbäume zu erfassen, auch wenn diese 
heute nicht unter Vertrag genommen werden können. 

Ein solcher Habitatbaumpool kann zu einem späteren Zeitpunkt für die Sicherung von "neuen" 
Habitatbäumen oder für Untersuchungen genutzt werden. 

 

3.4 Langfristige Sicherung und Finanzierung 

Habitatbäume müssen durch einen eigentümerverbindlichen 
Vertrag (Anhang 3) langfristig gesichert werden. Unter Vertrag 
werden sie geschützt, bis sie zu "Bodensubstrat" umgewandelt 
sind. Falls ein Baum vor Vertragsende gefällt werden muss, 
muss das Holz als liegendes (unzersägtes) Totholz im Bestand 
bleiben. Zusätzlich ist der Waldeigentümer verpflichtet, einen 
gleichwertigen Ersatzbaum festzulegen. Der Vertrag muss 
entsprechend ergänzt werden, für Ersatzbäume wird kein 
Beitrag ausbezahlt. 

Aus diesen Gründen es ist wichtig, die langfristigen Folgen 
(z.B. mögliche Sicherheitsprobleme in der Nähe von Strassen 
und Wanderwegen) zu analysieren und abzuschätzen, bevor 
Habitatbäume unter Vertrag genommen werden. Bei der 
Vergabe von Eingriffen in der Nähe von Habitatbäumen an 
Unternehmer wird stark empfohlen, die Schonung von 
Habitatbäumen und allfällige Haftungsfragen bei 
Schädigungen vertraglich zu regeln. 

Bei der Erstellung des Vertrags wird jeder Baum mit einem einmaligen Pauschalbeitrag von 500.- 
CHF unterstützt, erhält eine Nummer und wird im kantonalen Katalog eingetragen. Zusätzlich wird 
in HabiApp die Bemerkung "unter Vertrag seit 20xx" und der Eigentümer eingetragen. 

Abbildung 2 Habitatbaum mit Markierung 
(Ueli Wasem, angepasst) 
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Nach Vertragsbeginn müssen die Habitatbäume innerhalb eines Jahres mit einem stilisierten 
weissen "H" (eine Wellenlinie mit zwei vertikalen Strichen, Breite mind. 20 cm) markiert werden 
(Abb. 2). Die Markierung muss mit Farbe (nicht Forstspray) erfolgen. 
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3.5 Zuständigkeit und Rollen 

Die Wichtigkeit von Habitatbäumen und Totholz ist in der Bevölkerung wenig bekannt. Deshalb 
müssen sich Revierförster und Regionalforstingenieure engagieren, um die Gesellschaft zu 
sensibilisieren. 

Bei dieser Kernaufgabe werden die Revierförster und Regionalforstingenieure von den regionalen 
Waldbiodiversität-Spezialisten unterstützt und beraten.  

Das AWN wird ab 2020 regionale Kurse für die Regionalforstingenieure und Revierförster 
organisieren. Die Teilnehmer werden geschult, um Habitatbäume zu erkennen und mit HabiApp 
aufzunehmen. Die Teilnahme an diesem Kurs ist im Prinzip freiwillig, jedoch eine Bedingung, um 
Habitatbäume unter Vertrag zu nehmen. 

Die Markierung und die Aufnahme mit HabiApp müssen durch den Revierförster und/oder den 
Regionalforstingenieur erfolgen. Das AWN, vertreten durch den regionalen Waldbiodiversität-
Spezialisten, stellt die weisse Farbe für die Markierung zur Verfügung.  

Die Revierförster sind verantwortlich für die Markierung und den Unterhalt. Das stilisierte weisse 
"H" muss immer gut lesbar sein. Dazu hat spätestens alle 20 Jahre eine Kontrolle zu erfolgen. Für 
die Markierung erfolgt keine Abgeltung des Arbeitsaufwands. 

Der regionale Waldbiodiversität-Spezialist ist zuständig für die Auswahl der Habitatbäume und die 
Anfertigung der Verträge in seiner Region. 

Die AWN-Zentrale ist zuständig für die endgültige Datenspeicherung (Baumnummerierung, GIS-
Daten, HabiApp-Daten und Verträge) auf kantonaler Ebene, die Auszahlung des Beitrages zu 
Vertragsbeginn und sie ist verantwortlich für die Aktualisierung und Bereitstellung der 
Fokusflächen. 
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3.6 Ablaufschema  

Die Abbildung 3 zeigt den Ablauf der Identifikation und Sicherung von Habitatbäume. 

 
Abbildung 3 Ablauf der Identifikation und Sicherung von Habitatbäumen 

 

   



 

 11/ 92 

Literaturverzeichnis 

BAFU (Hrsg.), 2019: Liste der National Prioritären Arten und Lebensräume. In der Schweiz zu 
fördernde prioritäre Arten und Lebensräume. Bundesamt für Umwelt, Bern. Umwelt-Vollzug Nr. 
1709: 99 S. 

BAFU (Hrsg.), 2018: Handbuch Programmvereinbarungen im Umweltbereich 2020 – 2024. 
Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehörde an Gesuchsteller. Bundesamt für Umwelt, Bern. Umwelt-
Vollzug Nr. 1817: 294 S. 

BAFU (Hrsg), 2017: Aktionsplan Strategie Biodiversität Schweiz. Bundesamt für Umwelt, Bern: 50 
S. 

Bütler, R., Lachat, T., Larrieu, L., Paillet, Y., 2013: Habitatbäume: Schlüsselkomponenten der 
Waldbiodiversität. In: Kraus D, Krumm F (Hrsg.) Integrative Ansätze als Chance für die Erhaltung 
der Artenvielfalt in Wälder. European Forest Institute. 86-95. 

Bütler, R.; Lachat, T.; Krumm, F.; Kraus, D.; Larrieu, L., 2020a: Taschenführer der 
Baummikrohabitate – Beschreibung und Schwellenwerte für Feldaufnahmen. Birmensdorf, Eidg. 
Forschungsanstalt WSL. 59 S. 

Taschenführer (kann bei AWNZ bezogen werden) 
https://www.wsl.ch/de/publikationen/taschenfuehrer-der-baummikrohabitate-beschreibung-und-
schwellenwerte-fuer-feldaufnahmen.html 

Bütler, R.; Lachat,T.; Krumm,F.; Kraus, D.; Larrieu, L., 2020b: Habitatbäume kennen, schützen und 
fördern. Merkbl. Prax. 64.12 S. 

Merkblatt (kann bei AWNZ bezogen werden) https://www.wsl.ch/de/publikationen/habitatbaeume-
kennen-schuetzen-und-foerdern.html 

Guggisberg D., Bronzini L., Bertolini P., Märki F., Richter M., Eggenberger T.,2018: 
Habitatbaumkonzept Graubünden 2019+. Schlussbericht des interdisziplinären Projekts des 
Masterstudiengangs Umweltwissenschaften ETHZ. 42 S. 

Imesch N., Stadler B., Bolliger M., Schneider O. 2015: Biodiversität im Wald: Ziele und 
Massnahmen. Vollzugshilfe zur Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt im Schweizer 
Wald. Bundesamt für Umwelt, Bern. Umwelt-Vollzug Nr. 1503: 186 S. 

Kraus, D., Bütler, R., Krumm, F., Lachat, T., Larrieu, L., Mergner, U., Paillet, Y., Rydkvist, T., 
Schuck, A., Winter, S., 2016: Katalog der Baummikrohabitate – Referenzliste für Feldaufnahmen. 
Integrate+ Technical Paper. 16 S. 

Kriebitzsch W-U., Bültmann H., von Oheimb G., Schmidt M., Thiel H., Ewald J., 2013: 
Waldspezifische Vielfalt der Gefäßpflanzen, Moose und Flechten. In: Kraus D, Krumm F (Hrsg.) 
Integrative Ansätze als Chance für die Erhaltung der Artenvielfalt in Wälder. European Forest 
Institute. 164-175. 

Lachat, T., Brang, P., Bolliger, M., Bollmann, K., Brändli, U.-B., Bütler, R., Herrmann, S., 
Schneider, O., Wermelinger, B., 2019: Totholz im Wald. Entstehung, Bedeutung und Förderung. 2. 
überarbeitete Aufl. Merkbl. Prax. 52: 12 S. 

Rigling, A., Schaffer, H.P. (Eds.), 2015: Waldbericht 2015. Zustand und Nutzung des Schweizer 
Waldes. Bundesamt für Umwelt, Bern, Eidg. Forschungsanstalt WSL, Birmensdorf. 144 S. 

https://www.wsl.ch/de/publikationen/taschenfuehrer-der-baummikrohabitate-beschreibung-und-schwellenwerte-fuer-feldaufnahmen.html
https://www.wsl.ch/de/publikationen/taschenfuehrer-der-baummikrohabitate-beschreibung-und-schwellenwerte-fuer-feldaufnahmen.html
https://www.wsl.ch/de/publikationen/habitatbaeume-kennen-schuetzen-und-foerdern.html
https://www.wsl.ch/de/publikationen/habitatbaeume-kennen-schuetzen-und-foerdern.html


 

 12/ 92 

WSL (Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft), ohne Datum. Aufnahme mit 
dem Smartphone. Abgerufen am 20.06.2019, https://totholz.wsl.ch/de/habitatbaeume/erhaltung-
von-habitatbaeumen/aufnahme-mit-dem-smartphone.html 

  

https://totholz.wsl.ch/de/habitatbaeume/erhaltung-von-habitatbaeumen/aufnahme-mit-dem-smartphone.html
https://totholz.wsl.ch/de/habitatbaeume/erhaltung-von-habitatbaeumen/aufnahme-mit-dem-smartphone.html


 

 13/ 92 

Anhangverzeichnis 

Anhang 1: Katalog der Baummikrohabitate 

Anhang 2: Modellierung und Bearbeitung der Fokusflächen 

Anhang 3: Vorlage Vertrag 

  



 

 14/ 92 

Anhang 1: Taschenführer der Baummikrohabitate (Bütler et al. 2020a) 
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Anhang 2: Modellierung und Bearbeitung der Fokusflächen 
1. Ausgangslage 

Die Fokusflächen bestehen aus drei Hauptinputs: (1) die modellierten Vernetzungskorridore, (2) 
die Pufferzonen rund um bestehende oder potentielle Reservate (Naturwaldreservate, 
Sonderwaldreservate, Altholzinseln) und (3) Sonderwaldreservate und potentielle 
Naturwaldreservate nach WEP 2018+. 

Die Methodik für die Definition der Fokusflächen ist in den folgenden Kapiteln erläutert. 

 

2. Vernetzungskorridore 

Die Vernetzungskorridore wurden anhand eines Model Builders (Abb. A) berechnet. 

Der ursprüngliche Model Builder wurde im Rahmen des interdisziplinären Projekts des 
Masterstudiengangs Umweltwissenschaften der ETHZ entwickelt (Guggisberg et al. 2018). Bei der 
Berechnung der kantonalen Fokusfläche wurde es leicht angepasst. 

2.1 Inputdatensatz 

Für die Modellierung wurde ein GIS-Datensatz (Input) vorbereitet, welcher aus folgenden GIS-
Daten entstanden ist: 

• Reservate: bestehende Naturwaldreservate, Sonderwaldreservate und Altholzinseln (aus 
dem offiziellen AWN-Themenlader, Stand 30. März 2019) 

• Schweizerischer Nationalpark: der Perimeter wurde leicht angepasst, Teilfläche Macun 
wurde gelöscht (kein Wald vorhanden) 

• Potentielle Naturwaldreservate aus WEP 2018+ 

• Gruppe von gesicherten Habitatbäumen: in Zukunft werden Gruppen von gesicherten 
Habitatbäumen (mind. 3 Habitatbäume pro Hektare) bei der Berechnung der 
Vernetzungskorridore berücksichtigt, indem diese für die Berechnung der Korridore als 
"kleine Reservate" betrachtet werden 

 

2.2 Model Builder Parameter 

Im Model Builder können zwei Parameter gesteuert werden: die maximale Länge des Korridors 
und die Breite des Korridors. 

Nach der Berechnung von mehreren Varianten, wurde eine maximale Länge von 5 km und eine 
Breite von 1 km gewählt. 

 

2.3 Überarbeitung Model Builder Output 

Der Model Builder berechnet alle möglichen Korridore, ohne die effektive Topologie zu 
berücksichtigen. Aus diesem Grund, wurde der Model Builder Output (Abb. B) gutachtlich 
analysiert und angepasst (Abb. C). 
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3 Pufferzonen 

Rund um die bestehenden Reservate (Naturwaldreservate, Sonderwaldreservate, Altholzinseln, 
potentielle Naturwaldreservate nach WEP 2018+ und dem Schweizerischen Nationalpark = Input-
Datensatz benutzt für die Vernetzungskorridore) wurde ein Pufferstreifen von 500 m (nach aussen) 
berechnet (Abb. D).  

 

4 Zusammensetzung des Fokusflächen-Datensatzes 

Als vorletzter Schritt werden die bearbeiteten Vernetzungskorridore, die Pufferzonen und die 
aktuellen Sonderwaldreservate zusammengefügt (Abb. E). 

Diese "Fokusflächen-Maske" berücksichtigt nicht den Waldumriss. Um die endgültige Wald-
Fokusfläche zu definieren wurde deshalb in einem letzten Schritt der Waldumriss (Wald ohne 
Gebüschwald, Stand: 30. März 2019) mit der "Fokusflächen-Maske" verschnitten (Abb. F). 
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Abbildung A Model Builder "Vernetzungskorridore" 
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Abbildung B Output Model Builder 
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Abbildung C Bearbeitete Vernetzungskorridore 
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Abbildung D Pufferzonen 
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Abbildung E Fokusflächen 
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Abbildung D Fokusflächen - Wald 
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Anhang 3: Vorlage Vertrag 
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